
Eıngeladen Sınd alle
E Warum dıe Kırche nıcht VO Mahl des Herrn

ausschlıeßen

Anlass und Zusammenhang der Frage
Die Landessynode hat 996 miıt dem „Kırchengesetz ZUT AÄAnderung und Ergän-

ZUN der Art 466 IC()* dıe Artıkel der Kırchenordnung über dıe „Kırchenzucht"
(Art 26—30 a.F. und damıt dıe Möglıchkeıit, VO Mahl des Herrn auszuschlıeßen,
„aufgehoben‘“, alsSO ersatzlos gestrichen. Schon in der dieser Entscheidung 1N-

gehenden Debatte wurde auf die rechtliche und theologıische Komplexıtät des
Sachverhaltes und dıe Jragweıte eines solchen Beschlusses hingewılesen. In Kon-
SCUQUCNZ ihrer Entscheidung hat dıe Landessynode tolglıch cdieser ITragweıte ech-
NUunNng , indem S1e uch dıe damıt 1m Z/Zusammenhang stehenden Probleme
eıner Klärung zuführt und gegebenenfalls weıtere Entscheidungen trıfft.

Die Klärung tolgender Probleme steht
Welche Aufgabe das kırchenleıitende Instrument der „Kirchenzucht“
der Vergangenheıt, und WIe kann diese Aufgabe, WECNN S1E unNs immer noch
geste 1st, erfüllt werden. obwohl S1e s WI1Ie bısher nıcht mehr praktıkabe ist.
Da die Landessynode mıt der Abschaffung des Instrumentes der Kırchenzucht
bestimmten Aussagen In Geltung stehender reformatorıischer BekenntniSs-
schriften nicht mehr voll entspricht (Heıdelberger Katechi1smus Frage 82-—89,
Augsburgisches Bekenntnis Art 28 und Schmalkaldısche Artıkel 29), [11USS S1E
auf Gründe der Heılıgen Schrift hıiınweılsen, dıe SIE nötıgen, dieser Stelle
den Aussagen der Bekenntnisschriften nıcht mehr folgen. Sınd cdıe bıb-
iıschen Argumente der Väter stichhaltıg? der g1bt bıblısche Eınsıchten, dıe

der Kırche OS verbieten, VO Mahl des errn auszuschließen?
Unbeschadet dessen, W1e dıe Frage beantwortet wiırd, ob dıe Kırche VO Mahl
des eIrn ausschlıeßen darf, ist die Ermöglichung des zeitweiligen Entzu2s
VO:  - Mitgliedschaftsrechten durch die Gemeindeleitung nötıg und darum dıe
Wiıedereinführung VON rechtlıchen Instrumentarıen dazu geboten enn Rege-
lungen über den Erwerb VO  —; Mıtgliedschaftsrechten, WIE T die Wahl ZU

Presbyterium, schließen Regelungen ber den Ausschluss VON ıtglied-
schaftsrechten denknotwendig mıt eın Die VON der Landessynode 2003
beschlossene Neufassung der Kırchenordnung sıeht dazu mıt 134 n.E.
entsprechende rechtlıche Regelungen VOT unabhängıig VON der Möglıchkeıt
eINes Ausschlusses VO Mahl des Herrn. Eın Entwurf für eın entsprechendes
Kırchengesetz sollte möglıchst bald ZUT Beschlussfassung vorgelegt werden.

Beschluss der Landessynode der Evangelıschen Kırche 1m Rh9inland VO Januar 2004
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Schlıeßlich ist dıie Grundsatzfrage aren „Darf die Kırche VO. Mahl des
Herrn ausschliehen?Schließlich ist die Grundsatzfrage zu klären „Darf die Kirche vom Mahl des  Herrn ausschließen?“. Und wenn diese Frage verneint wird, ist die Fragestel-  lung zu radikalisieren: „Darf die Kirche zum Mahl des Herrn zulassen oder die  Zulassung verweigern? Oder hat die Kirche in diesem Zusammenhang kein  anderes Recht, als dazu einzuladen?“.  Der unerledigte Antrag der Kreissynode Koblenz vom 5./6.11.1993 (LS 1994,  Drucksache 12, Nr. 39), der darauf zielt, Formulierungen wie „die zum Abend-  mahl zugelassenen Gemeindeglieder“ in Kirchenordnung, Presbyterwahlge-  setz und anderen Kirchengesetzen aufzuheben, ist in diesem Zusammenhang  mitzuberaten.  Zur Klärung der angesprochenen theologischen Probleme legt der Theologische  Ausschuss der Landessynode die folgende Stellungnahme vor.  II. Sündenvergebung im Mahl  Jesus Christus gibt sich in seinem Mahl selbst. Er ist Geber und Gabe des Mah-  les und damit der Herr seines Mahles. In dieser Einsicht gibt es trotz vieler kon-  fessionell bedingter Unterschiede in der Lehre vom Mahl des Herrn einen breiten  ökumenischen Konsens.  Die im Mahl gewährte Gemeinschaft mit dem Herrn bedeutet: Vergebung der  Sünden, Stärkung von Glauben und Gemeinschaft, Vorfreude auf das Himmel-  reich. Sündenvergebung wird zwar ausdrücklich nur in der Überlieferung des Mat-  thäus (26,28) erwähnt, der Sache nach gehört sie aber zu allen vier Überlieferun-  gen der Einsetzungsworte.  In der Überlieferung des Markus (14,24) und des Matthäus (26,28) wird mit der  Formulierung „Blut des Bundes‘ auf 2 Mose 24,8 und das dort geschilderte Bun-  desmahl (V.11) angespielt. So wird der Tod Jesu als Bekräftigung des Sinaibundes  und als Erweiterung für „die vielen“ (Völker) verstanden. Damals wurde das Volk  mit dem Bundesblut besprengt. Mose und die siebzig Ältesten durften daraufhin  Gott schauen, ohne zu vergehen, und am Mahl mit Gott selbst teilnehmen. Diese  Berechtigung spricht Jesus denen zu, die sich an seinem Tisch bewirten lassen.  In der Überlieferung des Lukas (22,20) und des Paulus (1 Korinther 11,25) steht  in diesem Zusammenhang die Formulierung „neuer Bund“. Mit dieser Anspielung  auf Jer 31,31-34 wird den Gästen am Mahl des Herrn die Verheißung des Neuen  Bundes als gegenwärtige Wirklichkeit zugesprochen, zu der ausdrücklich auch die  Vergebung der Sünden gehört: „Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und  ihrer Sünde nimmermehr gedenken“ (Jer 31,34).  In allen vier Überlieferungen wird mithin zum Ausdruck gebracht, dass im Mahl  des Herrn die Vergebung der Sünden empfangen wird. „Und wo Vergebung der  Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit‘ (Martin Luther).  Im Mahl des Herrn wird kein anderes Evangelium verkündigt als in der Predigt,  wohl aber auf andere Weise. Was in der Predigt nur mit den Ohren zu hören ist, das  empfangen die Menschen im Mahl mit allen fünf Sinnen. In der Leibhaftigkeit also  249Und WCINN diese Frage verneıint wird, ist die Fragestel-
ung radıkalısıeren: 99- dıe Kırche ZU Mahl des Herrn zulassen oder dıe
Z/ulassung verweigern? der hat dıie Kırche ın dıiesem Z/Zusammenhang keın
anderes Recht, als dazu einzuladen ?‘“.
Der unerledigte ntrag der Kreissynode Koblenz VO 5 /6.1 CES 1994,
Drucksache KZ: Nr. 39), der darauf zıielt, Formulıerungen W1e .„dıe ZU end-
mahl zugelassenen Gemeıindeglıeder” in Kırchenordnung, Presbyterwahlge-
Se{iz und anderen Kırchengesetzen aufzuheben, ist In diesem /usammenhang
mıtzuberaten.

ZUr Klärung der angesprochenen theologischen Probleme legt der Theologische
Ausschuss der Landessynode dıe tolgende Stellungnahme VOIVL.

Sündenvergebung Im ahl
Jesus Christus gibt sıch INn seinem Mahl selbst. Er LSt Geber Un (Jabe des Mah-

les und damıt der Herr SCINES Mahles. In dieser Eıinsıcht <1bt vieler kon-
tfessionell bedingter Unterschiede In der Lehre VO Mahl des errn eiınen breıiten
ökumeniıschen ONSeNS.

Die 1im Mahl gewährte Gemeininschaft mıt dem Herrn bedeutet: Vergebung der
Sünden, Stärkung VON Glauben und Gemeinschaft, Vorfreude auf das Hımmel-
reich. Sündenvergebung 1rd WAar ausdrücklıich 11UT ın der Überlieferung des Mat-
thäus (26,28) erwähnt, der 2C nach gehört S$1e ber allen 1er Überlieferun-
SCH der Eınsetzungsworte.

In der Überlieferung des Markus 14,24) und des Matthäus (26,28) wırd mıt der
Formulierung .„Blut des Bundes‘‘ auf Mose 24,8 und das dort geschilderte Bun-
desmahl V3 angespielt. So wırd der Tod Jesu als Bekräftigung des Sınaıbundes
und als Erweıiterung für „ die vielen“ (Völker verstanden. Damals wurde das Volk
mıt dem Bundesblut besprengt. Mose und dıe j1ebzıg Altesten durften daraufhın
ott schauen, ohne vergehen, und Mahl mıt Oott selbst teilnehmen. DIiese
Berechtigung spricht Jesus denen Z die sıch seinem Tısch bewiırten lassen.

In der Überlieferung des Lukas (22,20) un des Paulus Korinther steht
In diesem Zusammenhang dıe Formulierung „NCU Bund'‘“. Miıt diıeser Anspılelung
auf Jer c 52 1—34 ırd den (Gästen A Mahl des Herrn dıie Verheißung des Neuen
Bundes als gegenwärtige Wirklichkeit zugesprochen, der ausdrücklıch uch dıe
Vergebung der Sünden gehört .„„‚Denn ich wıll ıhnen hre Missetat vergeben un:
ihrer Sünde nimmermehr gedenken” Jer

In allen vier Überlieferungen wiırd mıthın ZU Ausdruck gebracht, dass 1m Mahl
des Herrn die Vergebung der Sünden empfangen wırd „Und Vergebung der
Sünden Ist, da ist Leben und Selıgkeıt” (Martın Luther).

Im Mahl des Herrn ırd keın anderes Evangelium verkündıgt als in der Predigt,
ohl aber auf andere Weıse. Was In der Predigt NUur mıt den hren hören 1st, das
empfangen die Menschen 1m Mahl miıt en fünf Sinnen. In der Leıbhaftigkeıit also
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hegt der Unterschled zwıschen Mahl und Predigt. So sehr sıch das Mahl VON der Pre-
dıgt dadurch unterscheıdet, wen1g kann für die Teilnahme Mahl andere
Bedingungen geben als für den Empfang der Vergebung der Sünden 1m Hören der Pre-
dıgt (nbt Bedingungen für dıe Vergebung der Sünden In der Predigt WIe 1mM Mahl?

F bBedingungslos, aber nicht folgenlos
Die Sündenvergebung durch Christus LST bedingungslos, aber nıcht folgenlos

Das erweılst dıie Verwurzelung des Mahles des Herrn In den Sündermahlen des Irdı-
schen Jesus ebenso WIE In den Mahlgemeıinschaften mıt dem Auferstandenen.

Jesu Iischgemeinschaft „„Mit Zöllnern Un Sündern‘‘ ist provokatıv (Matthäus
91 I FA as 15,1—2; 9;7) Hr nımmt dıie Menschen d} WIe S1e sınd, aber
lässt S1e nıcht, W1e S1e sınd. Die Buße, die Umkehr ist nıcht Bedingung der SÜün-
denvergebung, sondern hre AFrüucht: und fröhliche Folge |DITS Gäste haben nıchts
mıtzubringen. S1ıe dürfen kommen. WIEe S1e sınd Der Zuspruch der Vergebung VCI-
wandelt S$1e€ und ermöglıcht iıhnen dıe Umkehr.

Das zeıgen 7 B dıe Erzählungen VONn der Berufung des Levı/Matthäus Markus
‚13-1 par.) oder des Zachäus (Lukas 19,1—-10) Zachäus entschliıeßt sıch erst
durch dıe Tischgemeinschaft mıt Jesus 5—6) eiınem Lebenswandel

8) Freıilich kommt die Vergebung auch erst mıt der daraus tolgenden Umkehr
ihrem Ziel. dass Jesus TSE danach feststellt: ‚Heute ıst diıesem Haus eı1l

wıderfahren“‘ Und In der Erzählung Von der Ehebrecherin (Johannes .21
erfolgt dıe Aufforderung: ‚„‚.Gehe hın und sündıge hinfort nıcht mehr!** nach dem
bedingungslosen Zuspruch: SO verdamme ich diıch auch nıcht".

Anscheinend dazu 1im Wıderspruch steht eın ext Aaus der Bergpredigt, der mıiıt
dem Stichwort Altar“ N 1n den /usammenhang mıt dem Mahl des Herrn

Altars bedurft hätte
gebrac wird, als ob ZUT Feiler des Mahles des Herrn ZUT damalıgen eıt eINes

Wenn du deine abe auf dem Altar opferst und dort kommt dır In den Sinn, dass
dein Bruder etwas dich hat, Iass dort Vor dem ar deine abe UN: geh
zuerst hin Un versöhne ich mut deinem Bruder un dann OMmM Un opfere deine
abe. (Matthäus ),25—24)

Dıie Aussage sSte. im Zusammenhang mıt der Auslegung des Gebotes DU sollst
nıcht töten (Matthäus 5.21-26). das Jesus DOSIÜUV als gebotene Versöhnung mıt
dem Nächsten auslegt Dıie Aussage den Opferkult 1m Jerusalemer Jempel
VOTaus Dıie Parallelstelle In Markus 1123 dıie Vergebungsbitte 1im Vaterunser
(Matthäus 6,12) und das Gleichnis Om Schalksknecht (Matthäus 8,21—35) H
das Gleiche ohne Bezug SA Tempelkult Adus

An allen Stellen ırd dıe unauflösliche Verbindung eingeschärft, dıe zwıschen der
empfangenen Vergebung durch ott und der gewährenden Vergebung mıt dem
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Nächsten besteht. Der Zusammenhang aller vier Stellen lässt aber keinen 7 weıfel
daran, dass dıe unauflöslıche Verbindung zwıschen beidem nıcht in dem Sınne aus-

gelegt werden als Se1 dıe vorher leistende Versöhnung mıt dem Nächsten dıie
Bedingung für den Empfang der Versöhnung durch (jott. Und darum darf auch das
„zuerst“ Matthäus 524 nıcht als Bedingung der Vergebung gedeutet werden.

Übereinstimmend ırd vielmehr allen vier Stellen eiıner kritischen Selbst-
prüfung 1mM Zusammenhang mıt der empfangenen Vergebung angeleıtet, Aaus der
gegebenenfTalls eın selbstverantworteter Verzicht auf dıe Teilnahme Mahl des
Herrn Lolgen kann

Jedenfalls darf die Folge der Vergebung nıcht ihrer Bedingung
gemacht werden. IDarum ist für diesen theolog1ischen Sachverhalt der Satz Jesu in
Johannes O37 auch WEeNnN in einem anderen Zusammenhang steht, ıne sach-
gemäße Zusammenfassung: Wer mMır kommlt, den werde ich nicht hinausstopen. ii6

Vergebung der Sünden ırd auch durch die Mahlgemeinschaften des Auferstan-
denen, dem Abendessen in Emmaus muıt den Beıden (Lukas und dem rüh-
stück See Tiberias mıt den Sıeben (Johannes gewährt. An den Tisch
eladen werden gerade dıe, dıe Jesus in seiner Leidensgeschichte 1mM Stich gelas-
SCI] und verleugnet haben

Auch der Glaube ist hıer nıcht Bedingung für dıe Teilnahme ahl jeden-
falls nıcht In dem Sınne, dass die aste den Glauben vorher aufzubringen oder
bekennen und dann mıtzubringen en Der Glaube entsteht vielmehr durch dıie
gewährte Tischgemeinschaft: dıe Teilnehmenden empfangen darın den Zuspruch
der (made un Liebe ottes Der Auferstandene selbst Ööffnet ihnen dıe ugen für
die iıhnen gewährte HEN6 Gemeinschaft mnıt ott. Auch hıer ist dıe Eiınladung 7U

Mahl bedingungslos, aber nıcht folgenlos. Der Glaube ıst nıcht Bedingung für dıe
Eınladung, sondern deren Wırkung.

Die Bedingungslosigkeıt OoMmMmM! uch 1n der Universalıtät des in der Mahlge-
meıinschaft durch Jesus geschenkten Heıls 7ZU Ausdruck. Dıiese Uniiversalıtät wırd
1m Bliıck auf Israel durch die Z wölfzahl ausgedrückt. Dass Jesus dıe Zwölf als
Repräsentanten des Gottesvolkes auswählt un mıt iıhnen UuUusSsammen das letzte
Mahl feiert, bringt dıe Hoffnung auf dıe Wiederherstellung des Zwölf-Stämme-
Volkes, alsO das eıl für SUFL£, Israel INn Ausdruck.

Und mıt dem „ tür viele“ (Markus 1 9 in den 5Süs Deuteworten ZU Mahl des
Herrn wırd dıe Universalıtät 1mM Bliıck auf die Völker ausgedrückt. Das Stichwort
ist aus Jes aufgenommen. Hıer Ww1e da ist nıcht exklusıv (vaele, aber nıcht
alle), sondern inklusıv gemeınt dıe vielen, nıcht 11UT dıe ZU (Gottesvolk Gehören-
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den) un IMNUSS darum sachgemäß mıt „JÜr ll 4« übersetzt werden, WIE Tım 2,6
richtig {ut (vgl Röm 8,32), und als unıversale Fülle der Völker verstanden werden.

ass Jesus den errater Judas nıcht m Mahl ausschließt, 1st nıcht NUrTr daran
erkennen, dass betont erzählt wird, Jesus habe mıt den Zwölf, a1sSO unter Eiınschluss
des Judas, das letzte Mahl gefelert (Markus 14,20 par.) DIie nsage des Verrats
wiırd vielmehr demonstratıv mıt der Tischgemeinschaft verbunden: .„.der mıt MIır
1SSt, ırd miıch verraten““ (Markus 14,18 par )7 oder noch pointierter: .„der mıt MIr
se1linen Bıssen iın dıe Schüssel taucht  06 V.20 par.)

Der Umstand, dass dıe Teiılnahme des Judas cheser Mahlgemeıinschaft ıhn
nıcht D: Umkehr und ZU Abweichen VON seıner Verratsabsıicht bewegt,
dazu, dass Jesus über ıhm ausruft: „Weh dem Menschen. durch den der Men-
schensohn verraten wırd! Es ware für diesen Menschen besser, WEn nıe gebo-
ICI wäre‘‘ So sehr ber dıe verwe1gerte Umkehr VOT den hıimmlıschen iıch-
ter führt, wen12 führt S1Ee ZU Ausschluss VON der Mahlgemeinschaft.

Was für dıe Person des Judas angesichts se1ıner aktıven Mıtwırkung Tod Jesu
besonders drastısch erscheıint, gılt natürliıch auch für dıe übrıgen EIf. uch WCTIT Jesus
verleugnet, ıhn 1mM Stich lässt und tlhıeht, wırd ıhm schuldıg Obwohl der astge-
ber darum we1ß, ädt gerade diese Menschen, die unmıiıttelbar in dıe Schuld
seinem 1od verstrickt sınd, seınen Tisch Provokatıver kann dıie Bedingungslo-
sıgkeıt der Eınladung ZU ahl des eITnN kaum ausgedrückt werden.

Die Leitung der Mahlfeier
Anders als be1l den Sündermahlen, be1 esu Abschıedsmahl und be1l den Mahl-

zeıten mıt dem Auferstandenen ist be1 der Feıler des Mahles des Herrn durch dıe
(Gemeinnde der Platz des Gastgebers unbesetzt.

Das heißt nıcht, dass der Gastgeber abwesend ISt Aber seiıne Präsenz hat ıne
andere Gestalt bekommen. Kın Gast hat jetzt die Feılıer des Mahles des Herrn le1-
ten Das ist ıne In zweıfacher Hınsıcht NCUEC Sıtuation, deren theologische Irag-
weiıte oft unterschätzt ırd

Neu ist dıe S1ıtuation ZU eınen 1m Blıck auf ıe Teilnahme. War be1 den Mahl-
zeıten des ırdıschen Jesus WI1Ee des Auferstandenen VonN selber klar, WCT hıer WOZU
eiınlädt und worauf sıch dıe einlassen, dıie der Eınladung tolgen, bedarf be1l
der Feıier des Mahles des eIrn durch dıie (Gemeinde eıner besonderen Vermıittlung.
Das Mahl redet nıcht unmıttelbar VOoNn selbst 1mM Unterschied den Mahlfeıern,
be1 denen der auferstandene Jesus selber das rot gebrochen hat

Das also ist DNECUu für dıe Teiılnahme A diesen Mahlfeı1ern g1bt ine Vorausset-
ZUN wenn auch keine Bedingung). ass en Mensch, ‚„„‚der VO  —; dıiesem rot isst
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und aus dıiıesem Kelch trınkt‘, ‚„„.den Tod des Herrn verkündıigt, bIs dass kommt”,
dass ıhm cdıie Sünden vergeben werden, dass eılhat ANEeUEN und'‘ und
der ‚„‚Gemeinschaft des Leibes Christıi“und aus diesem Kelch trinkt“, „den Tod des Herrn verkündigt, bis dass er kommt“,  dass ihm die Sünden vergeben werden, dass er teilhat am „Neuen Bund“ und an  der „Gemeinschaft des Leibes Christi“ ... — das alles versteht sich nicht von selbst.  Das alles nehmen nur die wahr, die bereits auf dem Weg der Christusnachfolge  mindestens erste Schritte getan haben.  Die Voraussetzung für die Teilnahme ist die den je eigenen Möglichkeiten entspre-  chende Fähigkeit, wahrzunehmen und zu empfangen, was uns geschenkt wird, wenn in  diesem Mahl Jesus Christus sich selbst gibt. Das meint nicht ein kognitiv abzurufendes  Elementarwissen über den Glauben. Denn selbstverständlich können auch sterbende  oder altersverwirrte Menschen oder solche mit schweren geistigen Behinderungen auf  ihre je eigene Weise wahrnehmen, was uns Christus in seinem Mahl schenkt.  Das Mahl des Herrn ist also unabdingbar bezogen auf die Verkündigung — in Predigt,  Unterricht und Seelsorge und setzt voraus, dass die, die eingeladen werden, erwarten,  dass sie darin dem lebendigen Christus begegnen, also (im elementaren Sinne) glauben.  Wahrscheinlich wurde diese Voraussetzung für die Teilnahme am Mahl des  Herrn, schon in der Urkirche daran festgemacht, dass die am Mahl des Herrn Teil-  nehmenden getauft waren. Das ist im Neuen Testament an keiner Stelle ausdrück-  lich so formuliert. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass von Anfang an  die Taufe die grundlegende Voraussetzung für die Teilnahme am Mahl des Herrn  gewesen ist, weil es sich von selbst verstand.  Der Wunsch getauft zu werden, ist die erste Reaktion auf die Verkündigung des  Evangeliums (Apostelgeschichte 2,4; 8,36), während das Mahl des Herrn in der  durch die Taufe konstituierten Gemeinde gefeiert wird (2,42). Während wir einmal  am Anfang in den Leib Christi hineingetauft werden (1 Korinther 12,13), kommu-  nizieren wir mit ihm lebenslang im Mahl (10,16-17). Die Taufe markiert Gottes  unwiderrufliche Entscheidung, also den Anfang des Weges, auf dem Menschen  Christus nachfolgen, und ist darum unwiederholbar. Das Mahl markiert Gottes  kontinuierliche Zuwendung auf dem durch unsere Brechungen gekennzeichneten  Weg unserer Nachfolge und ist darum so etwas wie eine Wegzehrung, deren wir  immer neu bedürfen.  Von diesen biblischen Einsichten her ist eine evangelische Ordnung zu gestalten,  mit der die Einladung zum Mahl des Herrn geregelt wird. Freilich dürfen diese  damals selbstverständlichen Voraussetzungen nicht zu Zulassungsbedingungen  pervertiert werden, die gesetzlich gehandhabt werden und damit alles verderben.  2  Neu ist die Situation zum anderen im Blick auf die Leitung der Mahlfeier. Dass  es dafür eines besonderen Amtes bedurft hätte, lässt das Neue Testament an keiner  Stelle erkennen — im Unterschied zu anderen Aufgaben, für die es schon in ältester  Zeit Ämter gegeben hat (z.B. Apostel, Propheten. Lehrer, Heiler usw., 1 Kor 12,28  u.ö.). Ein Amt zur Leitung der Mahlfeier wie überhaupt des Gottesdienstes hat es  in negtestament]icher Zeit offensichtlich nicht gegeben. Vielleicht kommt schon  253das alles versteht sıch nıcht VOIl selbst.
Das alles nehmen NUT die wahr, die bereıts auf dem Weg der Christusnachfolge
mındestens erste Schriutte haben

DiIie Voraussetzung für die Teilnahme 1st dıie den Je eigenen Möglichkeıiten eNtSpre-
chende Fähigkeit, wahrzunehmen und empfangen, WadsS UNMS geschenkt wird, WENN in
dıiesem Mahl Jesus Christus sıch selbst g1ibt Das meınt nıcht eın kognitiv abzurufendes
KElementarwıssen über den Glauben Denn selbstverständlıch können auch sterbende
oder altersverwiırrte Menschen oder solche mıt schweren geistigen Behinderungen auf
ihre Je eigene Weise wahrnehmen, W ds unNns Chrıstus in seinem Mahl schenkt.

Das des Herrn ist also unabdıngbar bezogen auf die Verkündigung in Predigt,
Unterricht und Seelsorge und VOTaUSs, dass dıe, dıie eingeladen werden, erwarten,
ass S1e darın dem lebendigen Chrıstus begegnen, also (1m elementaren Sınne) glauben

Wahrscheinlich wurde cdiese Voraussetzung für die Teilnahme Al Mahl des
Herrn, schon in der Urkıirche daran festgemacht, dass die Mahl des Herrn e1l-
nehmenden getauft Das ist 1mM Neuen lestament keiner Stelle ausdrück-
ıch formulhıert. Dennoch kann davon aus  CH werden, dass VON Anfang
dıie Taufe die grundlegende Voraussetzung für die eilnahnme Mahl des Herrn
SCWESCH Ist, e1l sich Von selbst verstand.

Der Wunsch getauft werden, ist cd1e erste Reaktion auf dıe Verkündiıgung des
Evangelıums (Apostelgeschichte 279 8,36), während das Mahl des Herrn in der
durch die Taufe konstitulerten (Gemeı1unde gefelert ırd ährend WITr einmal

Anfang in den e1b Christı hineingetauft werden Korinther Z 39 kommu-
nızıeren WIT mıt ıhm ljebenslang 1m ahl ‚16—-17 DIie Taufe markılert ottes
unwıderrufliche Entscheidung, also den Anfang des Weges, auf dem Menschen
Chrıistus nachfolgen, und ist darum unwiederholbar. 1Das Mahl markıert ottes
kontinulerliche Zuwendung auf dem durch uUuNsSseTEC Brechungen gekennzeichneten
Weg uUuNsSeTET Nachfolge und ist darum etwas W1e ıne Wegzehrung, deren WITr
immer NCUu bedürfen.

Von diıesen bıblıschen Einsıiıchten her ist 1ne evangelısche Ordnung gestalten,
mıt der dıie Eınladung Z Mahl des Herrn geregelt wırd Freıliıch dürfen diese
damals selbstverständliıchen Voraussetzungen nıcht Zulassungsbedingungen
pervertiert werden, dıe gesetzlich gehandhabt werden und damıt alles verderben.

Neu ist dıie Sıtuation ZUuU anderen 1m Blıck auf die Leıitung der Mahlfeier. Dass
dafür eiInes besonderen mites bedurft hätte, ass das Neue lestament keiner

Stelle erkennen 1m Unterschied anderen Aufgaben, für ıe schon ın altester
eıt Amter egeben hat (z.B Apostel, Propheten. Lehrer, Heıler USW., Kor 12,28
u.Öö.) Eın Amt ZUT Leitung der MahlfTfeı1er WIEe überhaupt des (jottesdienstes hat
In ne9testamentlicher e1ıt offensichtliıch nıcht egeben. Vielleicht OMmM! schon
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darın eın Gespür dafür ZU UuSdTUC. dass dıie Leıtung der Mahlftfeıer dadurch
gefährdet 1st, dass der Gast, der dıe Mahlfeıier eıtet, sıch dıe olle des Gastgebers
anmaßen könnte oder se1ın Leıtungshandeln beım Mahl mındestens In diıese iıch-
(ung hın m1ssdeutet oder mi1issverstanden werden kann.

Wenn Geber und abe des Mahles der Herr ist, dann haben dıie Ääste, dıe dıe
Mahlftfeıer leıten, VOT allem darauf achten. ass S1e dem Gastgeber den Platz TE1-
halten. Wenn S1e stellvertretend andeln, ersetzen s1e den Gastgeber nıcht S1ıe haben
auf ıne für alle Gäste unmıssverständliche Weise dem eIrn un:! seiInem Iun aum
7 geben, damıt alle aste unbeeinträchtigt durch diejenigen, dıe ıne Mahlfeıer le1-
ten, mıt dem Gastgeber, dem Herrn des Mahles, direkt „kommunizıeren‘“ können.

Verantwortliche und ANSCIHNCSSCHC Leıtung des Mahles ist darauf bedacht, dass
mıt der Leıtungsfunktion nıcht dıe Rolle des Gastgebers usurpiert wırd und In
dıe Souveränıtät des Herrn des Mahles eingegriffen ırd

Wenn aber schon der Gastgeber be1l seinen Mahlfeıiern nach dem Grundsatz VCI-

fährt „„Wer MIır kommt. den werde ich nıcht hınausstoßen‘““ (Johannes O37 U1n
WIe viel mehr Ist dann den Gästen, die e Mahlftfeıer leıten, verboten, andere
(jäste VO Mahl des Herrn auszuschheßen!

SO dient dıe Leıtung der Mahlfeıjer der Konstitulerung der Gememnschaft mıt dem
Gastgeber und der (jäste untereinander (koınon1a)

Selbstprüfung
„Gemeıinschaft des Leıbes Christı1“‘ das ist dıe doppeldeutige Formulıerung, mıt

der Paulus diese Unmuttelbarkeiıt zwıschen dem Gastgeber und seınen (jästen ZU
Ausdruck bringt. Wer mıt dem Gastgeber Chrıstus, der sıch selbst mıt seinem eıb
g1bt, kommunıizılert, ist selber eıl des Leıbes Christı.

Das Brot, das WLr brechen, LST das nıicht die Gemeinschaft des Leibes Christi?
Denn ein rot LSf-S“ SO sınd Wır viele eın Leib, eıl WIr alle einem rot teilhaben
( KorintherbriefOL/}

Der Apostel schärft e1n, dass dıie Gemeininschaft der (Gjäste unabdıngbar ZU Mahl
des Herrn gehört. Beıides nenn „Le1b Chrıisti‘®. Das Mahl des Herrn tıftet dıe
Gemeininschaft mıt dem e1b Chrıisti. Und das he1ßt zugespitzt: dıe Gememnnschaft
mıt dem Gastgeber und zugleıich dıe Gemeinschaft der Gäste untereinander, das
ıne nıcht ohne das andere.

Was t{un 1st, WEeNN Störungen der „Gemeinschaft des Le1bes Christi“
kommt. zeigen dıe Aussagen des Paulus 1mM Korintherbrief 1,:2/-34

Wer 1U  —_ unwürdıg besser: unangemessen) VON dem TOL sst oder AdUus dem
Kelch des Herrn trınkt, der wırd schuldıg se1n e1b und Jut des Herrn Der
Mensch prüfe aber sıch selbst, und SSC VON dıesem Trot un trınke aQus d1e-
SC EIC enn WCI sst und trinkt, dass den e1b des Herrn nıcht achtet,
der sst und trinkt S1IC selber ZU Gericht. Darum sınd auch viele Schwache un!
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Kranke untef euch, un nıcht wenıge sınd entschlafen. Wenn WIT uns selber richte-
ten, würden WIT nıcht gerichtet. Wenn WIT aber Von dem Herrn gerichtet werden,

werden WIT gezüchtıgt, damıt WIT nıcht Samıt der Welt verdammt werden.
Darum., me1ıne heben Brüder, WENN ıhr zusammenkommt, :
auf- (besser bewirtet) eınander. Hat Jjemand Hunger, SSC daheım. damıt iıhr
nıcht ZU Gericht zusammenkommt.

Paulus rat der (Gemeıinde In Korıinth, dass ede und jeder sıch selbst prüfe, ob die
Teilnahme Mahl des errn etiwa „unangemessen” Ssel, wei1l oder S1E „den
e1b nıcht achte  o Kor 1,27-29), also meıne, der „Leib (Chrısti. könne empfan-
SCH werden hne Rücksıcht auf dıe anderen, dıe ZU „Leib Christıi““ gehören

Damlıt geht Paulus auf aktuelle Missstände In der (Gjemeinde VON Korinth e1n, cdıe
WIT AdUus$s dem Brief des Paulus erschließen können. Vorausgesetzt 1st, dass dıe Feıier
des Mahles des Herrn mıt eiıner Sättigungsmahlzeıt verbunden ist, der alle., MIN-
destens dıie Wohlhabenden, eIiwas mıtbringen, das dann mıteinander geteılt wırd
Dıie (jäste Tisch des Herrn haben auch „„einander bewirten“‘ also Ver-
antwortun dafür, dass alle Satt werden.

In Korinth hatte das dazu geführt, dass die eınen schlemmten und sıch betranken.
während dıe anderen hungerten Statt das „Mahl des Herrn  .. fe1-
CIN, hielten ein1ge ihr „privates Mahl“ Das aber führte ZUT Spaltung
Tisch des Herrn 18-1 Die Starken und Reıichen schlossen cdıe Schwachen und
Armen faktısch aus

Nun werden uch die, die andere AUSSICHZCNHN und damıt .„„dıe Gemeninschaft des
Leıbes Christi“ storen, keineswegs mıt Ausschluss VO Mahl bedroht. Sıe werden
vielmehr VOT den eIrn des Mahles gestellt, ıhnen wırd eingeschärft, dass der
Gastgeber, der iıhnen seıne Gemeinschaft gewährt und dadurch dıe Sünden verg1bt,
zugleıich ihr Rıchter 1st, VOT dem S$1e Rechenschaft abzulegen en

Weıl der himmlısche Rıchter der einz1ge ıst, dem eın definıtives Urteil über Men-
schen zusteht, ist Menschen jedes definıtive Urteil über enschen verwehrt Wohl
ist Erziehung (Luther: „Züchtigung”, . PücCHt:) nötig, cdıe gegenseıtıge Ermutigung
WIE Krıtık edeute Sıe geschıeht dann richtig, WENnN Ss1e dem Urteil Christı, des
SOUveränen Herrn. Raum g1bt. DiIie Zu6nt ist dann mıssbraucht, WECINN S1Ee dem
Urteil Christı, des sOuveränen Herrn, vorgreıift.

Wenn denn die; „„dıe VON diıesem Trot un! aus dıesem Kelch trınken, den
Tod des erIrn verkündıgen, bıs dass kommt“‘“ dann werden S1e muıt dem
Empfang der durch seinen Tod erwiıirkten Vergebung der Sünden zugleıich VOL den
KRıchterstuhl dessen gestellt, der ommt, und damıt seinem Urteil unterstellt
C  der sst und trinkt sıch selber ZU Gericht‘, V.29) SO wen1g 1mM Mahl des
Herrn iıne (Gnade g1bt, dıe durch relıg1öse der moralısche Leistungen VCI-

dient werden INUSS, wen1g g1bt hıer unwırksame, folgenlose, „billıge ade'  ..
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Was werden INUSS, Ist, dıesen theologischen Sachverhalt deutlich WIe
möglıch werden lassen. damıt N eıner verantwortlichen Selbstprüfung und
gegebenenfalls einem selbstgefassten Entschluss FE zeıtweıilıgen Verzicht autf
dıe Teılnahme Mahl des Herrn kommen kann Diesen Doppelaspekt der Ver-
kündıgung des Evangelıums weder moralısıerend-gesetzlıch noch verkürzt auftf
„bıllıge ade  .. ZUT Geltung bringen, ist aber keine Aufgabe der kırchliıchen
Gesetzgebung, sondern der kırchlichen Verkündıigung, die In Predigt, Lıturgie,
Unterricht und Seelsorge geschieht. SO ırd dem bıblısch-reformatorischen
Grundsatz ‚„„‚Ohne Gewalt, 11UT durchs Wort““ (sıne V1 sed verbo) Rechnung

Dıie Verkündıigung zielt auf ıne ANSCINCSSCHC Selbstprüfung, deren rgebnıs en
selbstverantworteter Entschluss 7AER zeıtweılıgen Verzicht se1n kann, ber nıcht INUSS

Verzicht auf dıe Teılnahme Mahl des Herrn ann Ja auch Ausdruck mensch-
lıchen Hochmutes se1n, der sıch den Zuspruch des Evangelıums nıcht gefallen
ässt, sondern In selbstbezogenem Irotz verharrt nach dem Moaotto SICH bın s nıcht
wert‘  .. DIie Reformatoren sahen darın das Selbstverständnıs des „1N sıch VCI-
krümmten Menschen“ OmMO in s Incurvatus) beschrieben, dessen Aufrichtung
[1UT durch ıne externe Zuwendung verbum externum und nıcht durch eınen
Selbstentschluss möglıch 1st Selbstprüfung also bleibt auf den USPruC VON
außen angewılesen.

Be1l Paulus ist dıe Selbstprüfung dıe Gemeinnschaft derer gebunden, die das
Mahl des Herrn mıteinander felern. Folglich he1ßt dıie Leıtfrage be1 ıhm nıcht .„„Bın
ıch würd1ig?", sondern: „Feıern WIr das Mahl des Herrn würdı1g, nämlıch dem enNnt-
sprechend, dass WIT miıteinander der e1b des eITN sind?““.

VI. Abgrenzung Un Ausschluss anderer
Das leiche theologische Anlıegen WIe 1m Blıck auf dıe Selbstprüfung findet

sıch auch 1n Jexten, in denen Abgrenzung Un Ausschluss anderer geht, auch
WECNN eın /usammenhang mıt dem Mahl des Herrn 11UT in ein1gen Jlexten erkenn-
bar ist Dabel olg Paulus dem, Was grundsätzlıch ber das .„Rıchten“ schreı1bt:

Der Herr st’s aber, der miıich richtet. Darum richtet nıcht VOL der Zeıt, bIs der
Herr kommt, der uch Aalls Licht bringen wird, Was 1mM Fiınstern verborgen ist, und
wiırd das TIrachten der Herzen oflfenbar machen. ann ırd einem jeden VON (Gott
se1n LoOob zute1l werden (1 Kor 4,4-5)

Das gılt selbst für das harte Urteil des Paulus über den Mann, der mıt eiıner Tau
In unerlaubter Beziehung zusammenlebt (1. Korintherbrief > In wörtlicher Auf-
nahme des alttestamentlichen Gebotes, die Oöten, dıe das Volk (jottes ZU (JÖtL-
zendienst verführen, sagtl Paulus: „ Ihr sollt den Bösen Aı Mıiıtte verstoßen!
(V.2 %: und „Dieser Mensch soll dem Satan übergeben werden ZU Verderben des
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Fleisches“ (M5) Seine Aufforderung zielt aber letztlich arauf, dass ‚„„der Geilst
werde Jag des Herrn‘® N3)

Das gılt uch für dıe AUSs diesem FEınzelfall entwickelte allgemeıne Aufforderung
AIAT. SO nichts mıt einem chaffen aben, der iıch Bruder CHNen lässt nd 1st
ein Unzüchtiger oder In Habgieriger oder ein (Götzendiener oder ein äÄsterer
der ein Trunkenbold oder ein Räuber; muıt einem sollt ihr uch nıcht essen! ii

(V.1 [) Paulus fürchtet, dass solches Verhalten Schule machen und sıch oreiıfen
könnte WwWI1ıe Sauerte12 1Im Mehl und damıt das Evangelıum verdunkelt wird, das
nıcht 11UT Z/uspruch, sondern auch Anspruch bedeutet In aller Schärfe ırd der
Anspruch des Evangelıums aufgerıichtet, ohne dass der Zuspruch des Evangelıums
damıt dıie Bedingung geknüpft würde, seinen Anspruch erfüllen. Der
/Zuspruch des Evangelıums bleıbt bedingungslos

Der rnst des NSpruchs des Evangelıums wırd auch durch dıe nde des
Briefes zıtlerte „Fluchformel” unterstrichen: Wenn Jemand den Herrn nicht lieh
hat, der Sel verflucht!“ 616227 DIe wahrscheinlich ZUT Feıier des errenmahls
gehörende Formel ıst keine Aufforderung RE Exkommunikatıon, sondern Anle1-
tung ZUT Selbstprüfung. S1ıe stellt dıe Tisch des errn Versammelten VOT den
kommenden Rıchter, der nıcht zufällig unmıittelbar danach geradezu herbeigerufen
ırd ‚„‚Maranatha,; '1NSsSCI Herr. komm!“®

In gleicher Weiıse argumentiert Paulus 1m Blıck auf dıejenıgen In Korınth, dıe
edenken- und rücksichtslos das Fleisch 11, das 1mM Götzentempel geschlachtet
wurde Die Aussage „Ihr könnt nıcht zugleich uım Tisch des Herrn teıl-
haben und Urm Tisch der hösen eister “ ist anders als iıhre jahrhundert-
lange Auslegung gerade keine Aufforderung vVAREm Exkommunikatıion, sondern ıne
Eınladung, sıch der Kraft auszusetzen, dıe Tisch des Herrn empfangen ist

Es ist dıe Kraft der Umkehr, dıe ZUT Irennung VON ‚„„den bösen Ge1lstern“‘ (in wel-
cher Gestalt uch immer) befähigt Die Tage, auf dıe dıe Argumentatıon zuläuft
„S51ind WIT stärker als EL ist natürlıch ıne rhetorıische., dıe der Eıinsıiıcht führen
soll Der Herr. der mMır in seinem Mahl begegnet, ist allemal stärker als ich In me1-
HNCN Bindungen. ‚Durch ıhn wıderfährt uns frohe Befreiung Aaus den gottlosen Bın-
dungen dieser Welt freiem, dankbarem Dienst seinen Geschöpfen.“ (Bar-
ICN ID) Gerade Paulus rechnet mıt der verändernden Kraft des 1m Mahl CIND-
fangenden Evangelıums.

Abgrenzungen un Irennungen sınd VO  — Anfang d| innerhalb der christlichen
Gemeinde unvermeıdlıch. Krıitik iıst nötıg. /u iragen aber bleıbt, ob be1l aller schar-
fen Krıtik VO  —_ Menschen d Menschen dem Urteil des kommenden Rıchters Jesus
Christus vorgegriffen oder Kaum gegeben ırd

Nur WeT dıe Texte AdUus dem Korintherbrief ohne den Zusammenhang miıt den
Sätzen in 4,4-5 hest, wird daraus tolgern können, dıe Kırche habe das 6C Men-
schen in e1igener Verantwortung exkommunızleren.
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Relatıvierung des eigenen Urteils ist eıtend auch für dıe Süos Gemeindeordnung,
mıt der Konflıktfälle zwıschen einzelnen In der (Gememinde geregelt werden sollen:

Sündigt aber dein Bruder dır, geh hin Un WEeILSE iıhn zurecht zwischen dır
und ıhm allein. Hört auf dich, hast du deinen Bruder Hört nıcht
uf dich, ımm noch einen oder wWwel dir, damıit Jede AC. TE den Mund
VO:  - zwel der drei Zeugen bestätigt werde. Hört auf die nicht, SADE der
(Jemeinde. Hört auch auf dıie Gemeinde nicht, sSel er für dich WIE ein Heide
und Zöllner (Matthäus S,T

Für das Problem der Kırchenzucht rag dieser ext schon deshalb nıchts AaU>,
weıl In ıhm SGl nıcht allgemeıne Fehlhaltungen oder Vergehen geht, sondern

Regelungen In Konflıktfällen zwıschen einzelnen, WIe gleich der erste Satz
ze1ıgt „Sündıgt aber deın Bruder dır In solchen bilateralen Konflıkten soll das
eigene Urteil zunächst durch das VON WEeI1 der dre1 anderen und schheßlich durch
das der Vollversammlung der (Gemeıinde relatıviert werden. Ziel solchen Tuns 1st
CS, „„den Bruder gewinnen‘‘. Miısslıngt der Verständigungsversuch, steht
nde nıcht der Ausschluss AUus der (GGemeınnde. Vıelmehr wiıird der einzelne, WCCNN
das alles hat, VON den Verpflichtungen der Geschwisterschaft entbunden, Ver-
ständıgung mıt dem Bruder F suchen. Am nde darf den anderen „wlıe eınen
Heıden oder Zöllner‘‘ ansehen. Das aber gerade sınd dıe Bezeiıchnungen für dıe
Adressaten der (Gnade und uüte (jottes. Eın definıtives Urteil also ırd nıcht über
den gefällt, der sıch den Entscheidungen der (GGeme1inde entzıeht.

Was Paulus mıt dem doppelten Vorbehalt GASES möglıch, SsOovıel d uC
gegenüber selner Mahnung „Habt mıt allen Menschen rTIieden“ (Römer AdUuS$s-

spricht, ırd hler konkretisiert: Jut. W dsSs ıhr könnt! ber Was ihr Önnt, hat (iren-
D  - Eure Aufgabe Ist nıcht unendlıch, und darum überfordert uch nıcht! Dass die-
SCT ext VOT allem in der reformıierten ITradıtıon bıblızıstısch W1e e1in Leıtfaden für
dıe „Kırchenzucht  .06 gelesen wurde, ırd dem ext also schwerlıch gerecht.

Die Erweıterung des Gleichnisses VO großen Gastmahl 1mM Matthäusevange-
lhıum die Szene, In der erzählt wırd, WI1e der Gastgeber eiınen ast SCH des-
SCI] Kleidung, dıe dem est nıcht ANSCHMICSSCH 1Sst, VO Mahl ausschließt
(Z2: heferte der Kırche immer wieder Argumente afür, Menschen N
ihres UNANSCINCSSCHCH Verhaltens VO Mahl des Herrn auszuschlıeßen.

ber auch cdieser ext O1g der gleichen Argumentationsstruktur, e be1 Paulus
erkennen ist. ass das Urtei1l des Gastgebers den ast überrascht, erweılst dıe

Souveränıtät des hıiımmlıschen Gastgebers, dıie alles menschliche Rıchten,. auch dıe
Selbstbeurteilung relatıviert. Das Festmahl ist in dıesem Gleichnıs etapher für
das endzeıtliıche hımmlısche Freudenmahl, dıe erwartete innıge Gottesgeme1n-
schaft. Die Eınladung dazu ergeht bedingungs-, aber nıcht folgenlos. S1e stellt die-
Jjenıgen, dıie iıhr folgen, VOT den hıiımmlıschen Rıchter und se1ın SOUveraäanes Urteil.
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dıe Eingeladenen sıch der Eınladung gegenüber ANSCIHMCSSCH oder UNANSCHICS-
SCI1 verhalten, entsche1ıdet alleın der Herr der Gastgeber.

Mıiıt diıesem Kriterium sınd dıe zahlreichen SUüs Ketzerpolemiken im Neuen
Jlestament vgl z.B 7 Thessalonicherbrietf 2, 1—12) ıtısch lesen. /u iragen
bleıibt be1l jedem einzelnen JTEXE: ob be1l aller scharfen Kritik VO  —; Menschen
Menschen dem Urteil des kommenden Rıchters Jesus Chrıstus vorgegriıffen oder
Kaum egeben ırd Innerbıiblısche Sachkritik, die sıch diıesem Krıteriıum OTr1-
entiert, ist in dıiıesem Zusammenhang unumgänglıch.

1er ırd deutlıch, dass solche exte nıcht NUTr den zeıtweıilıgen Ausschluss e1In-
zeliner aus der Gemeı1inde 1mM Bliıck aben, sondern Irennungen zwıschen verschle-
denen mehr oder wenıger oroßen Gruppen. DIie Herausbildung VOoN Kırchen VCI-

schıedener Tradıtionen beginnt bereı1ts 1m Neuen lestament. Dass mıt olchen
Irennungen auch getrennte Feiern des Mahles des Herrn verbunden I1, VC1I-

steht sıch VOoO  — selbst. DER ist dıe bıs heute dauernde Realıtät getrennter Kırchen.
Wenn Menschen mıt ihren Abgrenzungen und JIrennungen dem Urteiıl des kom-

menden Rıchters aum geben, dann sınd S1e sıch des Rısıkos bewusst, dass mıt der
Abgrenzung gegenüber anderen auch der Selbstausschluss VON der Gemennschaft
mıt dem Herrn der ırche verbunden se1ın könnte Wer Ketzer 1st, wiırd sıch erst
nde herausstellen. Schon deshalb mussen Abgrenzungen und Irennungen inner-
halb der christlichen (Gemeinde unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeıt stehen. Von
iıhrem Wesen her drängen Irennungen auf Überwindung. Wenn Menschen S1e
gegenwärtig nıcht überwınden können, leiden S1E solchen Irennungen mıt
Recht Jedenfalls dürfen S1E sıch damıt nıcht eiınfach abiiınden

VII. Die Verknüpfung mıt der Kirchendisziplin
rst nach der Entstehung des Neuen Testaments ist das Mahl des Herrn muit der

Kirchendisziplin verknüpit worden. Damıt wurde aus der unıversalen Eiınladung
des errn selinen Tisch die eingeschränkte und reglementierte Zulassung Uumm

Tisch des Herrn durch dıie Kırche Und mıt der Ordnung für ıne geregelte ulas-
SUung WAar dann natürlıch auch die Möglıchkeıit sowohl der Verweigerung der Zulas-
SUuNg ZU Mahl W1e die des Ausschlusses VoO Mahl gegeben.

Begründet wurde diese Praxıs muıt dem „Amt der Schlüsse das sıch auf dre1
mıteinander verwandte Bıbelstellen bezieht und dem verständlıcherweise
besonders der Römuische Episkopat interessien W.d)  =
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SICH wıll dır (Petrus die Schlüssel des Himmelreiches geben: a  es; WadS du auf
Erden binden WIrStT, soll auch IM Hımmel gebunden SEeIN, und a  e Wn du auf
Erden lösen WIrSst, soll auch ImM Himmel gelöst eın c(6 (Matthäus

‚, Was ihr (Jünger, Jüngerinnen Jesu) auf Erden hinden werdet, soll auch IM
Himmel gebunden SEIN, und Wdnh iıhr auf Erden lösen werdert, sSoll auch IM Himmel
gelöst en i (Matthäus

‚Nehmt hin den Heiligen Geist! Welchen iıhr Adie Sünden erlasst, denen sınd SIE CIT-

lassen; UN welchen ihr S1IEC ehaltet, denen sınd IC enaltten.  6« (Johannes 20,22—23)
Diese dreifache /usage Jesu se1ıne Nachfolger und Nachfolgerinnen ermäch-

tıgt S1€e ZUT Verkündigung des Evangeliıums. Dabe1 ist der Doppelaspekt des van-
gelıums betont. Ja und Neın, Stärkung und Mahnung.

Ausgelegt aber wurden diese JTexte als Ermächtigung VON Papst und Bıschöfen
kırchlicher Jurisdiktion. Damıt aber bestand dıie Gefahr, dıe Z/Zusage Jesu l10Ss-

gelöst VOoN ıhm, dem Autor solcher Ermächtigung, verstehen und dementspre-
chend mıissbrauchen. DıIie Ermächtigung funktionaler Stellvertretung wurde

einer eigenmächtigen personalen Stellvertretung. SO wurde dıie kırchliche
BußpraxI1s ZU Machtinstrument VON Kırchenleitungen, mıt dem S1e dem
Urteil Chrıstı aum geben, ıhm vorgegrıilfen haben

Das aber ist durchaus auch ıne protestantische und gegenwärtige Gefährdung.
Die In den Ostkırchen unbekannte Verknüpfung Von Kırchendiszıplin und Mahl
des Herrn In der Katholıschen Kırche des Miıttelalters haben dıe Reformatorischen
Kırchen zunächst dahıngehend reformiert, dass S1€e VO  —; rein weltlichen Aspekten
efreıt wurde.

Sofern in den Bekenntnisschriften das „Amt der Schlüssel““ mıt dem Mahl des
Herrn verknüpft bliıeb (Heıidelberger Katechismus, Frage 8 C Schmalkaldische
Artıkel 29), bestand dıie efahr, dıe 1m Mahl empfangende Sündenvergebung
vorher Z erbringende relıg1öse und moralısche Leistungen bınden. Dıiıie
Gemeindeleitung bekommt das Recht, darüber urte1len, ob diese Leıistungen
erbracht oder verwe1gert werden, aufgrund dessen über Zulassung oder Aus-
schluss VO Mahl des Herrn entscheıiden.

Damıt bestand dıie Gefahr einer Verrechtlichung der Verkündigung des Evange-
lıums. Statt der Kraft des Wortes Gottes auen, wurde auf menschliche Juris-
dıktiıon gESELZLT. Demgegenüber haben die Reformatoren mıt Berufung auf dıie He1-
lıge Schrift 1mM Grundsatz festgehalten: „Gewalt der Schlüssel übt und treıbet
Ian alleın mıt der Lehre und Predigt Gottes Worts und mıt Handreichung der
Sakramente A « (Augsburgisches Bekenntnis AXVIID ‚„ Wenn aber VON den
„Schlüsseln“‘ dıe ede ist, mussen WIT uns immerzu in Acht nehmen, UTr Sal
nıcht träumen, dass SCe1 1ıne VON der Verkündıigung des Evangel1iums
Gewalt seine des Amtes der Schlüssel) z Kraft beruht darauf, dass dıe
(made des Evangelıums durch die Menschen. dıe der Herr dazu verordnet hat, ın
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den Herzen der Gläubigen Ööffentlich und in Sonderheit versiegelt wiırd Un das
annn ausschließlich Adurch Adie Predigt geschehen“ Calvın, Institutio I E 47 14)

DIie Moralısıerung des Mahls des Herrn und des darın sıchtbar werdenden Vvan-
elıums wurde durch lutherische und reformıerte Kırchenordnungen gefördert. Iie
Zulassung ZU Abendmahl als Miıttel relıg1öser und soz1laler Dıiszıplinierung War

lange selbstverständlıich. Sıe IL1USS heute aber als mıssbräuchlıch und theologısch
W1e seelsorglıc falsch angesehen werden.

Die reformatorischen Bekenntnisschriften sınd als „„1NO: normata'  .. durch dıe
Gemeıjinde der Heılıgen Schrift als „NO normans:‘“ NCUu prüfen Daher
entste in cdieser Frage für dıe Landessynode Handlungsbedarf. DiIie Einsıcht der
eılıgen Schrift, dass dıe „guten Werke* nıcht die Voraussetzung der Sündenver-
gebung, sondern iıhre „Frucht: und fröhliche Folge sınd, ist iıne jahrhun-
dertelange Praxıs der eingeschränkten und reglementierten /ulassung der Kırche
ZU Tisch des Herrn ZUT Geltung bringen.

IIie in den Bekenntnisschrıiften VOTSCHOMMECN! Verknüpfung VO  —; Kırchenzucht
und Abendmahiszulassung kann zudem gelöst werden, ohne ıe substanzıellen
Aussagen über dıe Teilnahme Al Abendmahl gefährden.

/u der der Kırche aufgetragenen rechten Verwaltung der Sakramente‘“‘ (Sreefe
admınıstrantur®“, Conftfess1i1o Augustana VII) gehört prımär dıe deutliche Verkündi-
SUuNng des Herrn, der sıch uns 1m Mahl chenkt un zugleıich VOL se1in Angesıcht
stellt Statt Bedingungen aufzustellen für dıe Zulassung 88808 Mahl des Herrn, ist
das Mahl des erIrn lıturgisch gestalten und in Predigt, Unterricht und Seel-
OTSZ!| dafür Sorge (ragen, dass wıieder beıde Aspekte der Teilnahme Mahl
des errn kräftig und unmıssverständlıch deutlich werden:

Jesus Chrıstus, der HET ädt alle seinem Mahl, W1e S1e Sınd, aber lässt 1E
nıcht, WIe S1e Sınd. Die verändernde Kraft der uneingeschränkten Eınladung soll
ebenso WI1Ee hre befreiende Kraft A /uge kommen.

Entgegen manchen Missverständnıssen 1st festzuhalten, dass prinzıplell und
schon immer dıe „„Kırchenzucht" sıch als ıne pädagogisch-seelsorgliche Malß-
nahme verstanden hat, dıie auf Umkehr und Erneuerung, nıcht auf den Ausschluss
Von Gemeindegliedern zielte. Nur WeNN 1m Laufe des Verfahrens Umkehr und
Erneuerung nıcht eıntraten, konnte als letzte Maßnahme ZAT Ausschluss VO
Mahl des Herrn kommen.

Auch diese „letzte Malinahme‘“ war immer ıne pädagogisch-seelsorgliche und
hatte darum einen vorläufigen Charakter. Der Ausschluss VOoO Mahl des Herrn W ar
WAar mıt dem zeıtweılıgen Entzug der Miıtgliedschaftsrechte verbunden, WAar
aber nıcht eın Ausschluss aus der Kırche. |DITS Leıtung der Gemeiıinde hatte vielmehr
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1ıne besondere Verantwortung für die Gemeindeglıeder, dıe VO Mahl des Herrn
ausgeschlossen worden

Grundsätzlıch ist iragen, ob das Anlıegen des Instrumentes der Kırchenzucht
überhaupt durch rechtliche Regelungen aufgenommen werden kann. nıcht
generell In den Bereıich seelsorglıcher Begleıtung, eıner Seelsorge, dıe nıcht UTr
Ja sagl, sondern auch Neın, dıe Menschen nıcht 1UT bestärkt,. sondern uch ermahnt‘”?

Am TIThema „Kırchenzucht" 1ST weıter arbeıten.

Nachbemerkung
Unbeschadet der hıer vorgelegten grundsätzlıchen theologıschen Überlegungen

kann gelegentliıch In besonderen Sıtuationen durchaus ZAusschluss VO  a eiıner
einzelnen Mahlfeıjer der Gemeinde kommen. Denkbar sınd z B provokatıve
Störungen oder Versuche, dıe Mahlfeıer (Z:B für kırchenpolıitische oder allge-
meıinpolıtısche Zwecke) instrumentalısieren. Dabe1 handelt sıch aber immer

ungewöhnlıiche Ausnahmesı1tuationen.
uch sınd Sıtuationen vorstellbar, In denen überhaupt unmöglıch wiırd, das

Mahl des Herrn felern. Gelegentlich kann die Absage oder der Abbruch der
Mahlfeıjer e ANSCHICSSCHECIEC Weiıse se1n, auf ıne problematısche Sıtuation L[CA-

gieren, we1l uch hiıer nach dem Grundsatz „„Öhne Gewalt, LLUT durchs Wort‘“
verfahren ist

Eın solches sıtuatıves Verhalten des Presbyteriıums oder derer, die die Mahlfeier
leıten, steht nıcht 1mM Wıderspruch ZUT theologisc überlegten un begründeten
Absage jeglıchen Ausschluss VO Mahl des Herrn

III. ufgaben
Lehrgespräche mıt anderen Kirchen führen

Nachdem che Kırchenordnung der Evangelischen Kırche 1m Rheıinland diıesen Eın-
sıchten Rechnung getragen hat und 996 entsprechend verändert worden Ist, sınd
Gespräche mıt anderen UunNls verbundenen Kırchen führen mıt dem 1e]1 einer
theologischen Verständiıgung kommen und entsprechende Schlüsse daraus ziehen.

DIie Landessynode beauftragt dıe Kırchenleitung damıt

Einschlägige rechtliche Regelungen überprüfen
a) Taufe als „grundlegende Voraussetzung für die Teılnahme Abendmahl‘“‘?
Die Kirchenordnung der Evangelischen Kirche IM Rheinland formuliert Recht
In Artıkel 2541 a (7/4,1 n. F.) „Grundlegende Voraussetzung FÜr die Teilnahme

Abendmahl Lst die Iaufe. (4 Unbeschadet dieses nicht In Frage stellenden
Grundsatzes ollten dıie Empfehlungen der Vollversammlung der Leuenberger Kır-
chengemeinschaft aufgenommen Un bekräftigt werden:
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Bel der Einladung ZU:  S ahl des Herrn einen Hınwels geben „auf die VOr-
auSsSeIZUun g der Taufe Un Kirchenmitgliedschaft, der dann den Gang ZU:  S Abend-
ahl In dıe Verantwortung des einzelnen stellt  :

„In besonderen Fällen und Sıtuationen ist ıne Entscheidung in pastoraler Ver-
antwortun treifen.“‘

AaAZUu rechtlicher Regelungen?

In der gemeindlichen Praxis den theologischen FEinsichten entsprechen
Wıe ırd das Mahl des Herrn heıilıg gehalten”? Das WaTr die berechtigte Sorge der

V äter und Mütter, dıe ‚„‚Kırchenzucht"“ eIN- und durchgeführt haben Wenn das He1-
lıge den Heılıgen zukommt, 111USS deren Heılıgung führen Das W al hre rich-
tıge Überzeugung.

Darın stimmen WITr mıt ıhnen übereın, WECNN WIT als Fazıt uUuNseTET bıblıschen
Erkenntnisse tormuheren: Jesus rıstus, der Herr, lädt alle seinem Mahl, W1e
S1Ee sınd, aber lässt S1e nıcht, WI1Ie SI1E SInd. Die verändernde Kraft der une1nge-
schränkten Eınladung soll ebenso WIE ihre befreiende Kraft ZU Z/uge kommen.

hne den Gefahren einer gesetzlıchen Moralısıerung verfallen, sınd dıe
Kosten der Nachfolge Jesu VOT Augen führen, ist deutlich machen, dass mıt
dem Zuspruch der Vergebung aller HSGT G: Sünden (jottes äftıger Anspruch auf

SaNZCS Leben verbunden iSt. dass mıt der Tisch des Herrn erfahrenen
Entlastung zugleıich ine Beauftragung und Verpflichtung egeben 1st, dass der
Gastgeber auch der Rıchter ist.: VOT dem WIT UuNns verantworten haben

Das Mahl des Herrn ist liturgisch gestalten, dass wıeder diese beıden
Aspekte kräftig und unmıiıssverständlıich deutlich werden.

i).e.\rüber hınaus ergeben sıch für Verkündigung, Unterricht Un Seelsorge tfol-
gende Perspektiven und Fragestellungen:

Eucharistische Gastfreundschaft bekräftigen
Auf der Grundlage elnes geme1ınsamen Verständnisses VOoNn Evangelıum, Taufe

und Abendmahl stellen dıe reformatorischen Sıgnatarkırchen ın der Leuenberger
Konkordie VO  e 97/3 fest „dlie gewähren einander Kanzel- und Abendmahlsge-
meınschaft. Das schlıelit dıe gegenseıltige Anerkennung der Ordınatıion und dıe
Ermöglichung der Interzelebration eın 33) In den folgenden Jahrzehnten ist

aufgrund vergleichbarer Verständigungsprozesse Vereinbarungen über
Abendmahlsgemeinschaft mıt der Evangelısch-methodistischen Kırche (1987) der
Arbeıtsgemeinschaft Mennonitischer (Gjemelnden in Deutschland (1996) und den
Vereinigten Kırchen in den SA un Kanada (1997) gekommen.

Miıt anderen Kırchen, mıt denen das theologische Gespräch (noch) nıcht ZUrT Auf-
nahme VO  —; Kıiırchengemeinschaft geführt hat, sınd dennoch Vereinbarungen über
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1ne grundsätzlıche gegenseılt1ige Eınladung ZUT Teilnahme der Eucharıistie
getroffen worden. Das ist zwıschen der EKD und dem Katholıschen Bıstum der
Altkatholiken In Deutschland 1985 geschehen und 08 ın der Meı1lssener
rklärung zwıschen dem und der Evangelıschen Kırchen In der DDR, der EKD
und der Kırche VO  — England.

Im Blick auf dıe römiıisch-katholische Kırche hat dıe Landessynode der Evange-
1schen Kırche 1mM Rheıinland bereıts VOT Jahren in einem Beschluss VO

Januar 9073 der UnıLyversalıtät der Eınladung ZU Herrenmahl KRechnung 'a-
SCH und erklärt: „Solange noch keıine inıgung erzielt 1st, soll in der Evangelıschen
Kırche 1mM Rheılinland n1emand VO Abendmahl zurückgewılesen werden, der in S@1-
CT Kırche 1mM Namen des Vaters und des Sohnes und des Heılıgen Gelstes getauft
und ZU Abendmahl zugelassen ISt, sofern sıch nıcht durch Ordnungen selner
Kırche daran gehindert we1ß.‘‘ Diese offene Haltung ist inzwıischen in der Kırchen-
ordnung der Evangelıschen Kırche 1Im Rheılnland verankert „Miıtglieder VON KIrs
chen, mıt denen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft besteht, (sınd) ebenfalls
AT Teiılnahme Abendmahl berechtigt, Mıtglieder anderer Christlıcher Kırchen
ZU Abendmahl eingeladen.“ (Art Abs n.F. 996 hat dıe Evangelischen Kır-
che 1m Rheinland mıt dem Erzbıstum öln und vier weıteren Bistümern ıne „ Ver.
einbarung ZUT gegenseıltigen Anerkennung der Taufe*“‘ geschlossen, in der
he1ißt „Als Anfang und Ausgangspunkt des Chrıistseins 1st S1e hingeordnet auf das
einmütıge Bekenntnis des Glaubens und auftf dıie eucharıstische Gememinschaft 1mM
Herrenmahl.“‘

Ahnlich hat sıch die ELKD bereıts 975 AI besonderen Fällen‘“‘ für ıne wech-
selseıtige Teılnahme Abendmahl zwıschen evangelıschen un römisch-katholi-
schen Chrısten ausgesprochen. DIiese Auffassung ist kürzlich VO  e} der „Kundge-
bung  66 der EKD-Synode -Bins In Christus. Kırchen unterwegs mehr (Geme1ınn-
schaft““ November 2000 bekräftigt worden: ‚„‚Das bısher Erreichte ermöglıcht

nach uUuLNsceTeTr Überzeugung schon JetZt: dass dıie evangelıschen Kırchen und dıie
römisch-katholische Kırche einander ZUr JTeılnahme eılıgen Abendmahls e1IN-
laden DIe Synode der Evangelischen Kırche in Deutschland bekräftigt diıese Eın-
ladung und O: dass beım Ökumenischen ırchentag in Berlın 2003 in diesem
Sınne ökumenische Zeichen gESEIZL werden können.“

nde Maı hat In Berlin der erste bundesweite ökumenische Kırchentag Staltge-funden, der nach Jahrhunderten des Streıits erstmals offizıell und öffentlich mehrere
hundert JTausend Ghieder VO  o evangelıschen, kKatholischen, orthodoxen und anderen
Kırchen zusammengeführt hat Wır schlıeßen unlls der Kesolution d dıe dort

Maı VONn mehreren JTausend Menschen gul WI1IEe einstimmi1g verabschiedet
worden ist

„Resolution: Die eıt LSt eıf für eucharistische Gastfreundschaft.
Wır Teilnehmende uUuUm Gesprächsforum „KEin Glaube InNe Taufe

heim Abendmahl ?“ sınd der Überzeugung: Eucharistische Gastfreundschaft 1St
theologisc. möglich Un sollte deshalb als Leichen schon bestehender Kirchenge-
meinschaft IN öÖökumenischen Zusammenhängen auch Jetzt schon praktiziert werden.
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Deshalbh hitten Wır die evangelischen Kirchen und besonders ihre Leitungen,
däufiger un regelmäßhig das Ahbendmahl zu feiern muıt einer trinitarıisch gestalteten
lfurg1e und einem sorgfältigen Umgang mut den Elementen rot und Weıin.

Wır hitten die römisch-katholische Kirche und hesonders iıhre Bischöfe und Pries-
fer, Im Siınne der „geistlichen Bedürfnisse “ vel. Enzyklika her die Eucharistie,

45) eucharıstische Gastfreundschaft Angehörigen konfessionsverbindender Fa-
milien gewähren und anderen getauften Christen In besonderen öÖkumenischen
Zusammenhängen WIE Z langjährigen Öökumenischen Gruppen, lokalen Öku-
menıschen Ereignissen Un Ökumenischen Kirchentagen.

Wır hitten alle In der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kiırchen verbun-
denen Kırchen und besonders hre Leıtungen, ihre Gottesdienste für Angehörige
anderer Kirchen öÖffnen, sowelılt WIe möglich Gelegenheiten ZUE ZgemeiInsamen
Feier der Eucharistie WIeE z B nach der Lima-Liturgie schaffen und konkrete
Vorschläge für ermutigende Zwischenschritte auf dem Weg2 ZUT vollen Ahbhend-
mahls/Eucharistiegemeinschaft unterbreiten.

Aus dem Anhang

Dokumente
Im Maı 994 hat dıie in Wıen tagende Vollversammlung der Leuenberger K

chengemeinschaft (Zusammenschluss lutherıscher, reformilerter und unlerter Kır-
chen in Europa) Folgendes beschlossen

„Entsprechend der Ordnung HASCT.GT: Kırchen 1st dıie Taufe dıe Voraussetzung für
die Teilnahme AbendmahlZ  n  Deshalb bitten wir die evangelischen Kirchen und besonders ihre Leitungen,  häufiger und regelmäßig das Abendmahl zu feiern mit einer trinitarisch gestalteten  Liturgie und einem sorgfältigen Umgang mit den Elementen Brot und Wein.  Wir bitten die römisch-katholische Kirche und besonders ihre Bischöfe und Pries-  ter, im Sinne der „geistlichen Bedürfnisse“ (vgl. Enzyklika über die Eucharistie,  Z. 45) eucharistische Gastfreundschaft Angehörigen konfessionsverbindender Fa-  milien zu gewähren und anderen getauften Christen in besonderen ökumenischen  Zusammenhängen — wie z.B. langjährigen ökumenischen Gruppen, lokalen öku-  menischen Ereignissen und ökumenischen Kirchentagen.  Wir bitten alle in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) verbun-  denen Kirchen und besonders ihre Leitungen, ihre Gottesdienste für Angehörige  anderer Kirchen zu öffnen, soweit wie möglich Gelegenheiten zur gemeinsamen  Feier der Eucharistie — wie z.B. nach der Lima-Liturgie — zu schaffen und konkrete  Vorschläge für ermutigende Zwischenschritte auf dem Weg zur vollen Abend-  mahls/Eucharistiegemeinschaft zu unterbreiten.“  Aus dem Anhang  2. Dokumente  Im Mai 1994 hat die in Wien tagende 4. Vollversammlung der Leuenberger Kir-  chengemeinschaft (Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Kir-  chen in Europa) u.a. Folgendes beschlossen:  „Entsprechend der Ordnung unserer Kirchen ist die Taufe die Voraussetzung für  die Teilnahme am Abendmahl ... Aufgrund der Urbanisierung und Säkularisierung  sowie eines weitgehenden Wegfalls der Anmeldung zum Abendmahl stellen sich  jedoch heute zwei Probleme.  Zum einen ist nicht mehr überschaubar, wer von den Teilnehmern am Abend-  mahl getauft ist. Für diesen Fall bieten sich folgende Möglichkeiten an: Die Wie-  dereinführung der Anmeldepraxis oder ein Hinweis bei der Einladung zum Abend-  mahl auf die Voraussetzung der Taufe und der Kirchenmitgliedschaft, der dann den  Gang zum Abendmahl in die Verantwortung des einzelnen stellt. Diese zweite  Möglichkeit erscheint als die angemessenere.  Zum anderen erwächst bei Menschen, die neu den Zugang zur Kirche suchen,  der Wunsch, auch ohne vorhergehende Taufe am Abendmahl teilnehmen zu kön-  nen. In diesem Fall gehen wir grundsätzlich davon aus, dass die Aufnahme in die  Gemeinde Jesu Christi durch die Taufe den Zugang zum Tisch des Herrn eröffnet.  Dennoch sollte der Wunsch nicht einfach zurückgewiesen werden. In besonderen  Fällen und Situationen ist eine Entscheidung in pastoraler Verantwortung zu tref-  fen.“ (Zur Lehre und Praxis des Abendmahls, 1. Teil, ILC).  „Die Frage des Zusammenhangs von Abendmahl und Kirchenzucht muss neu  bedacht werden ... Weiter ist zu prüfen, wie zur Kirchenzucht von der Einsicht her  265ufgrun der Urbanıisierung und Säkularisierung
SOWIeEe elnes weıtgehenden egfalls der Anmeldung ZUen tellen sıch
jedoch heute WEe1 Probleme.

Zum einen ist nıcht mehr überschaubar, WCI VON den Teiılnehmern Abend-
mahl getauft ist Für diesen all bieten sıch olgende Möglıchkeıiten Die WlIe-
dereinfü  ng der Anmeldepraxıs oder eın 1NnwWweIls be1l der Eınladung ZAbend-
ahl auf die Voraussetzung der Taufe und der Kırchenmitgliedschaft, der dann den
Gang ZU en ın dıie Verantwortung des einzelnen stellt Dıiese zweıte
Möglıichkeit erscheınt als dıe ANSCMCSSCHCIC.

Zum anderen erwächst be1 Menschen, dıe NeCUu den /ugang ZUT Kırche suchen,
der unsch, auch ohne vorhergehende Taufe Abendmahl teilnehmen kön-
NCNn In diesem all gehen WITr grundsätzlıch davon AauUsS, dass dıe Aufnahme in dıe
Gemeinde Jesu Chriıstı durch die Taufe den Zugang ZU Tisch des Herrn eröffnet
Dennoch sollte der Wunsch nıcht ınfach zurückgewlesen werden. In besonderen
Fällen und Sıtuationen ist iıne Entscheidung In pastoraler Verantwortung tref-
fen  CC Zur Lehre und Praxıs des Abendmahls, Teıl, HCO

„Die Frage des Zusammenhangzs Von Abendmahl und Kirchenzucht mMUNSS Neu
bedacht werdenZ  n  Deshalb bitten wir die evangelischen Kirchen und besonders ihre Leitungen,  häufiger und regelmäßig das Abendmahl zu feiern mit einer trinitarisch gestalteten  Liturgie und einem sorgfältigen Umgang mit den Elementen Brot und Wein.  Wir bitten die römisch-katholische Kirche und besonders ihre Bischöfe und Pries-  ter, im Sinne der „geistlichen Bedürfnisse“ (vgl. Enzyklika über die Eucharistie,  Z. 45) eucharistische Gastfreundschaft Angehörigen konfessionsverbindender Fa-  milien zu gewähren und anderen getauften Christen in besonderen ökumenischen  Zusammenhängen — wie z.B. langjährigen ökumenischen Gruppen, lokalen öku-  menischen Ereignissen und ökumenischen Kirchentagen.  Wir bitten alle in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) verbun-  denen Kirchen und besonders ihre Leitungen, ihre Gottesdienste für Angehörige  anderer Kirchen zu öffnen, soweit wie möglich Gelegenheiten zur gemeinsamen  Feier der Eucharistie — wie z.B. nach der Lima-Liturgie — zu schaffen und konkrete  Vorschläge für ermutigende Zwischenschritte auf dem Weg zur vollen Abend-  mahls/Eucharistiegemeinschaft zu unterbreiten.“  Aus dem Anhang  2. Dokumente  Im Mai 1994 hat die in Wien tagende 4. Vollversammlung der Leuenberger Kir-  chengemeinschaft (Zusammenschluss lutherischer, reformierter und unierter Kir-  chen in Europa) u.a. Folgendes beschlossen:  „Entsprechend der Ordnung unserer Kirchen ist die Taufe die Voraussetzung für  die Teilnahme am Abendmahl ... Aufgrund der Urbanisierung und Säkularisierung  sowie eines weitgehenden Wegfalls der Anmeldung zum Abendmahl stellen sich  jedoch heute zwei Probleme.  Zum einen ist nicht mehr überschaubar, wer von den Teilnehmern am Abend-  mahl getauft ist. Für diesen Fall bieten sich folgende Möglichkeiten an: Die Wie-  dereinführung der Anmeldepraxis oder ein Hinweis bei der Einladung zum Abend-  mahl auf die Voraussetzung der Taufe und der Kirchenmitgliedschaft, der dann den  Gang zum Abendmahl in die Verantwortung des einzelnen stellt. Diese zweite  Möglichkeit erscheint als die angemessenere.  Zum anderen erwächst bei Menschen, die neu den Zugang zur Kirche suchen,  der Wunsch, auch ohne vorhergehende Taufe am Abendmahl teilnehmen zu kön-  nen. In diesem Fall gehen wir grundsätzlich davon aus, dass die Aufnahme in die  Gemeinde Jesu Christi durch die Taufe den Zugang zum Tisch des Herrn eröffnet.  Dennoch sollte der Wunsch nicht einfach zurückgewiesen werden. In besonderen  Fällen und Situationen ist eine Entscheidung in pastoraler Verantwortung zu tref-  fen.“ (Zur Lehre und Praxis des Abendmahls, 1. Teil, ILC).  „Die Frage des Zusammenhangs von Abendmahl und Kirchenzucht muss neu  bedacht werden ... Weiter ist zu prüfen, wie zur Kirchenzucht von der Einsicht her  265Weıter LST prüfen, WIe ZUrFr Kırchenzucht von der Einsicht her
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argumentieren LST, dass ıIm Ahbendmahl die Vergebung der Sünden angeboten
wırd und Adass Christus en die Vergebung gewährt, die ihn darum hitten. (Zur
Lehre Un Praxıs des Abendmahls. Teil, [, /)

„Der Zusammenhangz Von Iaufe, Konfirmation und Abendmahlszulassung MUSS
weıter erorter: werden‘‘ (Zur Lehre un Praxtıs der Iaufe, [V,4)

Diese Anregungen hat dıe Französıiısche Natıonalsynode der Eglise Reformee de
France aut ihrer Tagung 1m Maı 2001 in SO1SSONS aufgenommen und Folgen-
des beschlossen (in der für die Okumene autorisıierten englıschen assung):

„Even ıf the ogıcal order remaılns, the hıstory of behevers have become indıvı-
ualıze: such extend that make ONC Step (baptısm), the prelımınary CON-
dıtıon the other OLY cCommun10n) INaYy NnOL be understood aAaNyYMOTC, On the
other hand, replace in faıth dynamıc, baptısm and holy COomMMUNI1ON espond
ogether wıth richness ong ASs the local congregatıon provıdes Chrıstian edu-
catıon where thıs ınk ıth the ord that o1VvES meanıng sacraments 1$ establısh-
ed and matured.‘‘ Ahe Sacraments Decıiısıon D,4)

‚„Aware of the fact that che 15 NOL the of the Lord’s SUDDCT, and agaınst an Yy
attempt lımıt the invitation by addıng crıter1a of exclusıon, and being cCONvınced
that hrough the Eucharıiıst partiıcıpatıon, each belıever recelves Jesus-Christ’'s SOS>-
pel by sharıng the bread and the wıne, the Reformed Church of France proclaıms
the unıversalıty of thıs invıtatıon.““
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